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07MAI22010 

Gemeinde Maikammer 

Bebauungsplan „In der mittleren Hartwiesengewanne“, 2. Änderung nach § 13 BauGB 

1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

Dem Bebauungsplan „In der mittleren Hartwiesengewanne“, 2. Änderung liegen zugrunde: Das 

Baugesetzbuch (BauGB) vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674), die Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21. November 2017 

(BGBl. I S. 3786) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) sowie die Ge-

meindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 01. Oktober 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 27. Januar 2022 (GVBl. 21) 

1.1 Art der baulichen Nutzung 

1.1.1 Sondergebiet – großflächiger Einzelhandel 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO) 

Zulässig ist ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb in Form eines Nahversorgungsmarktes mit einer 

Verkaufsfläche von max. 1.675 m². 

Nicht zulässig ist der Verkauf folgender innerörtlicher Warensortimente (also Waren die im Orts-

kern angeboten werden) mit einem Gesamtanteil über 10 % des Warenangebotes, Maß nach Arti-

kel / Verpackungen: 

 Arzneiwaren 

 Warensortiment der Optiker 

 Textilien, Sportartikel 

 Geschenke 

 Haushaltwaren 

 Blumen 

 Weinhandel örtlicher Produktion (Gemeinden St. Martin, Kirrweiler und Maikammer) 

1.1.2 Sondergebiet – Service-Pavillon 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 11 BauNVO) 

Zulässig ist ein eingeschossiges Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude mit dazugehörigen Ne-

benanlagen und Einrichtungen mit einer maximalen Flächengröße von 100 m², sowie alle hierzu 

erforderlichen Zuwegungen. 

Betriebsbezogene oder sonstigen Wohnungen sind nicht zulässig. 
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1.2 Maß der baulichen Anlagen 

1.2.1 Höhe baulicher Anlagen – Fußpunkt/Gebäudehöhe 

Die Höhe des Fußpunktes (Höhe EG, fertiger Fußboden) und der Gebäudehöhe (Höhe über EG) sind 

in der Planzeichnung festgesetzt. 

Bei Flachdächern entspricht die Gebäudehöhe der Oberkante Dachhaut einschließlich der Ober-

kante einer umlaufenden Attika und / oder sonstigen Dachaufbauten 

1.3 Bauweise 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 und 23 BauNVO) 

1.3.1 Abweichende Bauweise „a“ 

In der abweichenden Bauweise „a“ ist die offene Bauweise – jedoch mit einer Länge von mehr als 

50 m – zulässig. Die Beschränkung der Baulänge erfolgt durch die Baugrenzen. 

1.4 Stellplätze 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Stellplätze sind auf den Baugrundstücken innerhalb der im Plan ausgewiesen Flächen zulässig.

1.5 Landespflegerische Maßnahmen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 16, 20 und 25 BauGB) 

1.5.1 Pflanzmaßnahmen 

Die eingetragenen Pflanzstandorte- und –arten (Pflanzliste auf der Planzeichnung) sind einzuhalten. 

Sie können geringfügig verändert (bis zu 1,5 m – soweit in der Planzeichnung keine anderen Vorga-

ben gemacht werden), wenn dies in der flächenmäßigen Zuordnung zu den Grünflächen oder durch 

Leitungstrassen bedingt ist. 

Soweit im Bebauungsplan (Planzeichnung M 1:500) Bäume mit speziellen Vorgaben (Artenangabe) 

gekennzeichnet sind, sind diese mit folgender Art und Qualität zu pflanzen: 

Quercus robur „Fastigiata“ oder „Fastigiata Koster“ (Säuleneiche), 4 x verpflanzt, 14 – 16 cm 

Stammumfang. 

Im Fall einer Fassadenbegrünung (Festsetzung in der Planzeichnung) sind folgende Maßnahmen 

durchzuführen: 

Nordseite des Marktes 

Anbringen von mindestens 3 dreiteiligen Rankgerüsten oder Rankhilfen als Vorbereitung und Pflan-

zung von standortgerechten Rankpflanzen (Höhe der Rankhilfen bis zur oberen Dachkante des Ge-

bäudes). 
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Nebengebäude 

Anbringen von Rankgerüsten (Rankhilfen) mit einem Mindestabstand von 1,5 m als Vorbereitung 

und Pflanzung von standortgerechten Rankpflanzen (siehe auch Abb. 1 + 2 der Begründung). 

Auf den privaten Stellflächen sind 20 hochstämmige Laubbäume der Artenliste zu pflanzen (eben-

falls 4 x verpflanzt 14 – 16 cm Stammumfang). Das Dach des Einkaufsmarktes ist als Gründach mit 

extensiver Begrünung auszuführen. 

Zu den Bauvorlagen ist ein Pflanzplan einzureichen. 

Der Vollzug des Pflanzplanes ist ab Bauabnahme spätestens nach Ende der darauffolgenden Vege-

tationsperiode nachzuweisen. 

1.5.2 Beleuchtung 

Zulässig sind ausschließlich aus ökologischen Gründen Lampen mit einem Lichtspektrum von über 

500 Nm (z. B. Natriumdampf – Niederdrucklampen). 

Eine Blendwirkung in Richtung auf die K 32 ist auszuschließen. 

1.5.3 Befestigte Flächen, Retentionsflächen 

Stellplätze und Fahrbahngassen sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z. B. Ökopflaster, Rasengit-

tersteinen, wassergebundene Decken, Pflasterbeläge mit Fugenabstand) auszuführen (soweit keine 

anderen Vorschriften entgegenstehen). Eine Versickerung der Bereiche in die angrenzenden Grün-

flächen ist zulässig. Die öffentlichen Grünflächen und insbesondere die als Retentionsflächen ge-

kennzeichneten privaten Grünflächen können ebenfalls als Versickerungsflächen mit genutzt wer-

den. 

Die zusätzlichen Asphaltflächen für die Linksabbiegerspur können noch in den Seitenstreifen der K 

32 entwässert werden. 

1.5.4 Entwässerung 

Dachdeckungen, die den Gehalt der Schwermetalle im Dachflächenabfluss erhöhen (z.B. Kupfer, 

Zink, Blei) sind unzulässig. Das Oberflächenwasser ist auf den hierfür vorgesehenen Flächen zu ver-

sickern. Das anfallende Schmutzwasser ist der gemeindlichen Kanalisation mit zentraler Kläranlage 

in Kirrweiler zuzuleiten. 

1.5.5 Öffentliche Grünflächen 

Die öffentlichen Grünflächen sind als Freihaltefläche für eine mögliche Offenlegung und naturnahe 

Gestaltung des Kropsbaches mit Uferstreifen von allen baulichen Maßnahmen freizuhalten. Eine 

zwischenzeitliche Nutzung als Retentionsfläche ist zulässig (siehe Planeintrag). 
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1.6 Flächen für bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Auf den im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Flächen sind für alle Außenbauteile, hinter denen 

sich schutzbedürftige Räume (z. B. Aufenthalts- und Büroräume) befinden, bei Errichtung oder Än-

derung der Gebäude technische Vorkehrungen zum Schutz vor Außenlärm vorzusehen, die gewähr-

leisten, dass die Anforderungen an die Luftschalldämmung entsprechend der DIN 4109 erfüllt sind. 

Der Nachweis ist im Rahmen des baurechtlichen Verfahrens zu erbringen. Ebenso ist eine geringere 

Geräuscheinwirkung (z. B. durch abschirmende Bebauung) und eine damit verbundene mögliche 

Absenkung des Lärmpegelbereiches einzelfallbezogen rechnerisch nachzuweisen. Die ausreichende 

Belüftung von Aufenthaltsräumen ist zu gewährleisten. 

Innerhalb des Sondergebietes Service-Pavillon werden die Büro- und Aufenthaltsräume (nördlich 

der K 32 und östlich der L 512) dem Lärmpegelbereich III nach DIN 4109 Tab. 8 zugeordnet. 

Lärmpegelbe-
reich 

„Maßgeblicher 
Außenlärmpegel“

Bettenräume in 
Krankenstationen 
und Sanatorien 

Aufenthalts-
räume in Woh-
nungen, Über-
nachtungsräume 
in Beherber-
gungsstätten, 
Unterrichts-
räume u.ä. 

Büroräume1) und 
ähnliches 

dB (A) Erf. R´w, res des Außenbauteils in dB

III 61 bis 65 40 35 30

1) Tätigkeit nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. 
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Tabelle 1: Anforderung an das resultierende, bewertete Schalldämmmaß von Außenbauteilen (DIN 4109, Tabelle 8) 

1.7 Bauverbotszone entlang der K 32 und L 512 

(§ 9 Abs. 6 BauGB) 

Bei der im Bebauungsplan eingetragenen Bauverbotszone entlang der K 32 und der L512 dürfen 

keine baulichen Anlagen und/oder Werbeanlagen errichtet werden. Die Errichtung von Stellplätzen 

ist in diesen Zonen unter Beachtung der Grünflächen zulässig. 

Gemäß § 22 Abs. 1 LStrG ist außerhalb des Erschließungsbereiches einer Ortsdurchfahrt mit Hoch-

bauten jeglicher Art ein Abstand von 20 m zum äußeren befestigten Fahrbahnrand der L 512 bzw. 

ein Abstand von 15 m zum äußeren befestigten Fahrbahnrand der K 32 einzuhalten (Bauverbots-

zone).  

Bauliche Anlagen bedürfen laut § 23 LStrG bis zu einer Entfernung von 40 m zur L 512 bzw. 30 m 

zur K 32 der Zustimmung bzw. Genehmigung des Landesbetriebes Mobilität Speyer. 
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2 Örtliche Bauvorschriften 

Den örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan „„In der mittleren Hartwiesengewanne“, 2. Än-

derung liegen zugrunde: Die Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 

(GVBl. S. 365) zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2021 (GVBl. S. 543) und die Ge-

meindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) vom 01. Oktober 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 27. Januar 2022 (GVBl. 21). 

2.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

2.1.1 Fassaden 

Service-Pavillon 

Die Verwendung von grellen Farben (z. B. Neonfarben) für die Außenfassaden ist unzulässig. Alle 

baulichen Anlagen sind (im Hauptfarbton) in gedeckten, im Spektrum der Erdfarben gebrochenen 

Tönen auszuführen. Ausnahmsweise kann für Fassadenbereiche, welche optisch hervorgehoben 

oder zu Werbezwecken farblich gestaltet werden sollen, ein anderes Farbspektrum gewählt wer-

den. Die Verwendung von Holzverschalungen ist zulässig. 

2.2 Dachform und Dachfarbe   

2.2.1 SO- Gebiet „Großflächiger Einzelhandel“ 

Im Sondergebiet wird als Dachform ein begrüntes Flachdach (0° – 5° Dachneigung) festgelegt. 

2.2.2 SO-Gebiet „Service-Pavillon“ 

Im Sondergebiet wird als Dachform ein Flachdach (0° - 5°) festgesetzt. Dachbegrünungen sind zu-

lässig. 

2.3 Einfriedungen  

Einfriedungen sind nur in Form von Sträuchern / Hecken zulässig. Ausnahme: Entlang der nördli-

chen Gebietsgrenze richtet sich die Art der Einfriedung nach der LBauO in der jeweils gültigen Fas-

sung. 

2.4 Leitungsführung  

Sämtliche der Versorgung des Gebiets dienenden Elektro- und Fernmeldeleitungen sind unterir-

disch zu verlegen. 

2.5 Werbung  

Werbung in einem Bereich von 30 m parallel zur Kreisstraße und außerhalb des Erschließungs-be-

reiches der Ortsdurchfahrtsgrenze von 40 m parallel der Landesstraße bedarf gemäß § 23 Landes-

straßengesetz der Genehmigung des Landesbetriebes Mobilität Speyer. 
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2.5.1 SO-Gebiet „Großflächiger Einzelhandel“ 

SO-Gebiet Großflächiger Einzelhandel: Die Höhe der Werbepylone darf die Bauwerkshöhe bis max. 

0.70 m überschreiten. 

2.5.2 SO-Gebiet „Service-Pavillon“ 

Werbeanlagen dürfen die Gebäudehöhe nicht überschreiten. 

2.6 Müllanlagen  

Die Anlagen zur Müllbeseitigung, Abfallbehälter und Materiallagerflächen sind einzugrünen.
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3 Hinweise 

3.1 Altlasten 

Falls bei den Erschließungsarbeiten Altlasten angetroffen werden, so ist die Untere Wasserbehörde 

unverzüglich zu informieren und die weitere Vorgehensweise abzusprechen. 

3.2 Archäologische Funde 

Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für die Erschließungsmaßnahmen, hat der Bauträ-

ger/Bauherr die ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, dem Landesamt für Denkmal-

pflege/Archäologie in Speyer zu gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen. 

Die ausführenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und Pfle-

gegesetzes vom 23.03.1978 (GVBl. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff) zuletzt geändert durch Gesetz vom 

28.09.2021 (GVBl. S. 543) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archäologische Fund 

unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu lassen und die Gegen-

stände sind sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

Dies entbindet den Bauträger/Bauherrn jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung gegenüber 

dem Landesamt für Denkmalpflege. 

Sollten wirklich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchäologie 

ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit wir unsere Rettungsgrabungen, in Absprache mit 

den ausführenden Firmen, planmäßig den Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung 

entsprechend durchführen können. Im Einzelfall ist mit Bauverzögerungen zu rechnen. Je nach Um-

fang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten der Bauherren/Bauträger finanzielle Bei-

träge für die Maßnahmen erforderlich. 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich im Planungsgebiet bisher nicht bekannte Kleindenkmäler (wie 

Grenzsteine) befinden können. Diese sind selbstverständlich zu berücksichtigen bzw. dürfen von 

Planierungen o.ä. nicht berührt oder von ihrem angestammten, historischen Standort entfernt wer-

den. 

3.3 Baugrund 

Die Forderungen der DIN 1054 sind zu beachten. 

Die im Bereich des Baugebietes anstehenden Böden weisen überwiegend geeignete Eigenschaften 

für die Gründung unterkellerter Gebäude auf. Bei Flachgründungen nicht unterkellerter Gebäude 

werden jedoch zur Begrenzung der Setzungen sowie zur Gewährleistung der Grundbruchsicherheit 

eventuell Sondermaßnahmen (z.B. Bodenaustausch) erforderlich.  

Im Einzelnen sind u. a. folgende Punkte besonders zu beachten: 

 Die angetroffenen Lößlehme sind größtenteils als mäßig tragfähig und witterungsempfindlich 

einzustufen. Falscher Umgang mit den Erdstoffen, insbesondere das Befahren bei schlechter 

Witterung, kann ihre Eigenschaften weiter verschlechtern. Böden der Bodenklasse 4 können 

so in Böden der Bodenklasse 2 (breiige Konsistenz) übergehen. Die Einhaltung der Regeln der 
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ZTVE-StB 94 (Fassung 1997) zum Schutz des Erdstoffes und des Erdplanums ist unabdingbar, 

um Verzögerungen im Bauablauf und Mehrkosten zu vermeiden. 

 Aufgrund des gering durchlässigen Untergrundes, sind Baugruben und Arbeitsraumverfüllun-

gen mit Drainageeinrichtungen zu versehen, oder es ist alternativ hierzu eine Bauwerksab-

dichtung gegen drückendes Wasser vorzunehmen. 

 Bodenplatten sind mit einer kapillarbrechenden Sauberkeitsschicht (mindestens 0,10 m dick, 

darunter ein Filtervlies) auszuführen. 

Im Hinblick auf die geplante Nutzung des Geländes ist in erster Linie auf eine sorgfältige und aus-

reichende Verbesserung des Baugrundes zu achten. 

3.4 Niederschlagswasserbewirtschaftung. 

Ein Anschluss an das örtliche Kanalnetz ist nicht möglich. Das Regenwasser kann u. a. für Brauch- 

und Gießwasser genutzt werden. Ansonsten ist das Oberflächenwasser auf den hierfür vorgesehe-

nen Flächen zu versickern. Der Nachweis der schadlosen Versickerung ist im Bauantrag zu führen. 

Grundsätzlich gelten für nicht behandlungsbedürftiges Niederschlagswasser folgende Prioritäten: 

Versickern vor Rückhalt (Retention) vor Ableitung. 

Das Niederschlagswasserbewirtschaftungssystem ist unter Berücksichtigung der örtlichen Verhält-

nisse und unter Berücksichtigung einer Betrachtung über die Systemgrenzen hinaus gemäß den 

Zielsetzungen nach § 55 WHG zu entwickeln / anzupassen und frühzeitig mit der zuständigen Was-

serbehörde abzustimmen. 

Die Vermeidung, Verminderung oder Verzögerung der Niederschlagswasser-abflüsse hat eine hohe 

wasserwirtschaftliche Bedeutung. Übergeordnetes Ziel bei der Planung der Niederschlagswasser-

entwässerung sollte sein, die Wasserbilanz als Jahresdurchschnittswert zu erhalten und Spitzenab-

flüsse zu dämpfen, um die Eingriffe auf den natürlichen Wasserhaushalt zu minimieren. 

Die konsequente Verfolgung der Zielvorgabe „Erhalt des lokalen Wasserhaushalts" bedeutet für 

Entwässerungskonzepte vor allem den möglichst weitgehenden Erhalt von Vegetation (Verduns-

tung) und Flächendurchlässigkeit (Verdunstung, Versickerung, Grundwasserneubildung). Damit 

kann der oberflächige Abfluss gegenüber ableitungsbetonten Entwässerungskonzepten (deutlich) 

reduziert und an den unbebauten Zustand angenähert werden. 

Auf die Leitlinien zur Integralen Siedlungsentwässerung (Erhalt lokaler Wasserhaushalt: Nieder-

schlag —› Verdunstung — Infiltration — Abfluss) nach DWA-A 100 (12/2006) wird hingewiesen. 

Die Verdunstung (Evapotranspiration bzw. Sublimation) ist hierbei zur neuen, zentralen Kompo-

nente geworden um den natürlichen Wasserkreislauf möglichst vollständig wiederherzustellen. 

Es wird angeraten die Möglichkeit zur Errichtung von Gründächern, etc. zu überprüfen. 

Um die Folgen von urbanen Sturzfluten und urbanen Hitzeinseln abzumildern, ist eine gesamtheit-

liche Lösung zu entwickeln, sodass eine ganzheitliche Lösung entsteht, die durch verstärkte Ver-

dunstung die natürliche Regenwasserbilanz wiederherstellt. 
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Im Sinne einer klimagerechten Stadtplanung ist der Gesichtspunkt der Kühlung durch Verdunstung 

zu betrachten. 

3.5 Bodenschutz und Abfallwirtschaft 

3.5.1 Bodenschutz bei Bauvorhaben 

Der gewachsene Boden ist in den Grünflächen weitestgehend zu erhalten. Bei Baumaßnahmen ist 

der Oberboden entsprechend DIN 18915 abzutragen, zu lagern und wieder zu verwenden. In den 

nicht zur Bebauung vorgesehenen Gebietsteilen sind Bodenverdichtungen zu vermeiden. 

Der Verbleib des Bodens auf dem Baugrundstück (-gebiet) ist - soweit baurechtlich zulässig - einem 

Abtransport vorzuziehen. Falls abtransportiert werden muss, sollte eine Wiederverwertung des Bo-

dens (Erdaushubbörsen) angestrebt werden. 

Vor Abtrag des Bodens sollen oberirdische Pflanzenteile durch Abmähen entfernt werden. 

Humushaltiger Oberboden (Mutterboden) und kulturfähiger Unterboden sollten beim Aushub ge-

trennt gelagert und getrennt wieder eingebaut werden. 

Der Aushub ist auf sichtbare Belastungen (Öl, Bitumenreste, Müll, Abbruchmaterial, etc.) und auf 

Fremdgeruch zu prüfen, ggf. sind belastetes und unbelastetes Material zu trennen, und das belas-

tete Material ist ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Bodenbelastungen, bei denen Gefahr für die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte 

oder erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, 

sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

Die Lagerung des humushaltigen Oberbodens (Mutterboden) sollte bis max. 2,0 m Höhe erfolgen, 

auf Schutz vor Vernässung sollte geachtet werden. 

Anfallende Baustellenabfälle (z.B. Folien, Farben u.a.) und nichtmineralischer Bauschutt sind ord-

nungsgemäß zu entsorgen und dürfen nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mulden, Baugrube, Ar-

beitsgraben etc.) benutzt werden (§§ 3 und 4 AbfG). Mineralischer Bauschutt ist einer Wiederver-

wertung zuzuführen. (Recycling). 

Für nicht überbaute Flächen sind während der Baumaßnahme Bodenverdichtungen - verursacht 

z.B. durch häufiges Befahren - auf das unabdingbare Maß zu beschränken, ggf. sollten mechanische 

und/ oder pflanzenbauliche Lockerungsmaßnahmen (Erstansaat von Tiefwurzlern wie z. B. Lupine, 

Luzerne, Phäcelia und Ölrettich) durchgeführt werden. 

3.5.2 Altablagerungen 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befinden sich laut aktuellem Erfassungsstand des Boden-

Informationssystems Rheinland-Pfalz, Bodenschutzkataster (BIS-BoKat) keine bodenschutzrelevan-

ten Flächen. 

Jedoch können sich im Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes mir nicht bekannte und daher 

nicht erfasste Bodenbelastungen / schädliche Bodenveränderungen, Altstandorte / Verdachtsflä-

chen und / oder Altablagerungen befinden. 
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Sollten sich Hinweise auf abgelagerte Abfälle (Altablagerungen), stillgelegte Anlagen, bei denen mit 

umweltgefährdenden Stoffen umgegangen wurde (Altstandorte) oder gefahrverdächtige Beein-

trächtigungen der Bodenfunktionen wie z.B. Schadstoffverunreinigungen (Verdachtsflächen), Bo-

denverdichtungen oder -erosionen (schädliche Bodenveränderungen) ergeben, so ist umgehend 

die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd - Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, 

Bodenschutz Neustadt zu informieren und das weitere Vorgehen abzustimmen. 

3.5.3 Auffüllungen im Rahmen von Erschließungen 

Das Herstellen von durchwurzelbaren Bodenschichten richtet sich nach den Vorgaben des § 12 

BBodSchV. Für Auffüllungen zur Errichtung von technischen Bauwerken sind die LAGA-TR M 20 „An-

forderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen — Technische Regeln der Län-

derarbeitsgemeinschaft Abfall" in ihrer neuesten Fassung zu beachten. Für weitere Ausführungen 

wird auf die Vollzugshilfe zu § 12 BBodSchV der Länderarbeitsgemeinschaft Boden (LABO) und die 

ALEX-Informationsblätter 24 bis 26 (abrufbar unter www.mueef.rlp.de) hingewiesen. 

3.6 Einsatz erneuerbarer Energien 

Die baulichen Anlagen im Sondergebiet sollen an eine Fernwärmeversorgung angeschlossen, die 

mit dem Einsatz erneuerbarer Energien betrieben wird. 

3.7 Klassifizierte Straßen – L 512 und K 32  

Angrenzend verläuft westlich des Plangebietes die L 512 und südlich des Plangebietes die K 32. 

Nachfolgende Anmerkungen sind zu beachten: 

 Dem Straßeneigentum und den straßeneigenen Entwässerungsanlagen dürfen kein Abwasser 

und kein gesammeltes Oberflächenwasser zugeführt werden. 

 Negative Auswirkungen des Bauvorhabens (z.B. Blendung durch Außenlichtanlage, Werbung, 

Solarmodule etc.) auf die Verkehrsteilnehmer der klassifizierten Straßen sind mit geeigneten 

Mitteln sicher und dauerhaft auszuschließen. 

 Der Straßenverkehr darf in der Bauphase weder behindert noch gefährdet werden, ins-bes. 

nicht durch Lagern von Baumaterialien und Abstellen von Maschinen und Geräten auf Straßen-

eigentum. 

 Sofern Leitungen im Straßenkörper oder in der Bauverbots- und Baubeschränkungszone ver-

legt werden sollen, bedarf es vor Beginn der Arbeiten der vertraglichen Regelung bzw. anbau-

rechtlichen Genehmigung. Hierzu sind uns rechtzeitig (mind. 6 Wochen vor Baubeginn) die 

Planunterlagen in 3-facher Ausfertigung vorzulegen. 

 Bei den vorgesehenen Pflanzmaßnahmen ist bei möglichen Gehölzpflanzungen zu beachten, 

dass diese die bestehenden Sichtverhältnisse nicht negativ beeinträchtigen und die gemäß RPS 

2009 geforderten Mindestabstände eingehalten werden. Zur weiteren Abstimmung und Zu-

stimmung sind dem LBM Speyer detaillierte Pläne bezüglich der genauen Position der geplan-

ten Gehölzstandorte vorzulegen. 
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 Ferner ist mit der Bepflanzung ein ausreichender Abstand zum Rad-/Gehweg zu halten, um 

Schäden durch das Wurzelwerk zu verhindern. Das Lichtraumprofil der klassifizierten Straßen 

sowie des Rad-/Gehweges ist grundsätzlich dauerhaft freizuhalten. 

 Die klassifizierten Straßen dürfen auch während der Bebauung des Gebietes nicht verschmutzt 

werden. Sollten Verschmutzungen auftreten, sind diese gemäß § 40 Abs. 1 LStrG unverzüglich 

vom Verursacher zu beseitigen. 

3.8 Bepflanzung bei unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen 

Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich unterirdischer Ver- und 

Entsorgungsleitungen soll ein Mindestabstand von 2,50 m (horizontaler Abstand Stammachse-Au-

ßenhaut Leitung) eingehalten werden. Kann dieser zur Gewährleistung der Betriebssicherheit der 

Leitungen erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind vom Vorhabenträger, in Absprache 

mit dem jeweiligen Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Ein-

bau von Trennwänden aus Kunststoff) vorzusehen. 

3.9 Schutz von Versorgungseinrichtungen / Koordination von Erschließungs- und Baumaß-

nahmen 

Im Plangebiet befinden sich unterirdische Stromversorgungseinrichtungen, die in der Planzeich-

nung nicht ausgewiesen sind. Die tatsächliche Lage dieser Versorgungseinrichtungen ergibt sich al-

lein aus der Örtlichkeit. Das Erfordernis von Maßnahmen zur Sicherung/Änderung dieser Versor-

gungseinrichtungen im Zusammenhang mit Erschließungs- und Baumaßnahmen ist frühzeitig mit 

dem Leitungsbetreiber abzuklären. Ebenso ist der Träger der Versorgung des Plangebiets mit 

elektrischer Energie für Planung und Bau zur Erweiterung/Anpassung des bestehenden Leitungs-

netzes frühzeitig über den Beginn und Ablauf der Erschließungs- und Baumaßnahmen zu unterrich-

ten. 

3.10 Richtfunkstrecke der Pfalzwerke Netz AG 

Über das Plangebiet verläuft eine Richtfunkstrecke der Pfalzwerke Netz AG, die in der Planzeich-

nung nicht ausgewiesen ist, da für die im Plangebiet festgesetzte maximale Gebäudehöhe keine 

Beeinflussungen zu erwarten sind.  Deutlich über diese Höhen hinausgehende Einrichtungen, auch 

wenn diese zeitlich nur begrenzt aufgestellt werden sollten, bedürfen im Einzelfall der vorherigen 

Prüfung, ob sich hierdurch eine Beeinflussung der Richtfunkstrecke ergibt, sowie der Zustimmung 

zur Errichtung durch den Betreiber der Richtfunkstrecke. 

3.11 Telekommunikationslinien 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom. 

Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen der vorhandenen Telekommuni-

kationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von Störungen) der 

ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien jederzeit möglich ist. Insbesondere müssen 
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Abdeckungen von Abzweigkästen und Kabelschächten sowie oberirdische Gehäuse soweit freige-

halten werden, dass sie gefahrlos geöffnet und ggf. mit Kabelziehfahrzeugen angefahren werden 

können. 

Bei Konkretisierung Ihrer Planungen durch einen Bebauungsplan ist eine Plan-auskunft und Einwei-

sung von unserer zentralen Stelle einzufordern: 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

Zentrale Planauskunft Südwest 

Chemnitzer Str. 2 67433 Neustadt a.d. Weinstr. 

E-Mail: planauskunft.suedwest@telekom.de  

Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten. 

Sollte an dem betreffenden Standort ein Anschluss an das Telekommunikationsnetz der Telekom 

benötigt werden, wird gebeten zur Koordinierung mit der Verlegung anderer Leitungen sich recht-

zeitig mit der Deutschen Telekom in Verbindung zu setzen. 

3.12 Wasserschutzgebiet 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich in der Zone III des Wasserschutzgebietes 

für den Trinkwasserbrunnen Rans I zugunsten der VG Edenkoben. Diese ist festgesetzt im Staatsan-

zeiger Nr. 35 vom 22.09.2014, Az.: 312/ -311- SÜW-Maikammer/6. 

Die Ver- und Gebote der Rechtsverordnung, sowie das Merkblatt „Bauarbeiten in WSG" sind zu 

beachten. 

3.13 Starkregen/Hochwasserschutz 

Unter Berücksichtigung der Lage des Plangebietes und den örtlichen Verhältnissen, wird darauf hin-

gewiesen, dass bei Regenereignissen größerer Intensität oder Dauer, bei Regen auf gefrorenem 

Untergrund sowie bei Schneeschmelze es zu einer Überlastung im Regenwasserbewirtschaftungs-

system kommen kann. 

Die Sicherstellung des Hochwasserschutzes ist Aufgabe der Verbandsgemeinde Maikammer und 

unabhängig von erteilten Wasserrechten für die Einleitung von Abwasser zu beachten. 

Es wird in diesem Zusammenhang auf das im November 2016 erschienene DWA-Merkblatt M 119 

"Risikomanagement in der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei 

Starkregen" Bezug genommen. 

Auf das vom Land Rheinland-Pfalz erstelle Hochwasser- und Starkregen-Infopaket für die Verbands-

gemeinde und auf das derzeit in Erstellung befindliche örtliche Hochwasservorsorgekonzept wird 

verwiesen. 

Die Daten sollten bei der Flächennutzungs- und Bauleitplanung berücksichtigt werden. Bei der Er-

stellung des Konzeptes könnte sich die Gefahrensituation für dieses und weitere Bauvorhaben wei-

ter konkretisieren. 
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3.14 Grundwasser 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffes in den Untergrund mit Grundwasserfrei-

legungen (Temporäre Grundwasserhaltung) gerechnet werden muss, bedürfen gern. § 8 ff Wasser-

haushaltsgesetz (WHG) der Erlaubnis, welche rechtzeitig vor Beginn der Maßnahme bei der Unte-

ren Wasserbehörde zu beantragen ist. 

3.15 Geothermische Nutzung 

Hinsichtlich dem möglichen Bau und Betrieb geothermischer Erdwärmesondenanlagen verweise 

ich auf die interaktive Karte der Internetseite des Landesamtes für Geologie und Bergbau in Mainz, 

zur wasserwirtschaftlichen und hydrogeologischen Standortbeurteilung (abrufbar unter: 

https://www.le-rlp.de/karten-und-produkte/online-karten/online-karten-geothermie/online-

karte-standortbewertung-erdwaerme.html). 

Die Farbdarstellung in dieser Anwendung gibt einen ersten Hinweis zur Genehmigungsfähigkeit. 

Detaillierte Auskünfte können Sie über die zuständige Untere Wasserbehörde erhalten. 
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Vorbemerkungen 

Bestandteile des Bebauungsplanes: 

 Rechtsplan 

 Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften 

 Begründung 

Rechtsgrundlagen des Bebauungsplanes: 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 10.08.2022 (BGBl. I S. 1436) 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3901) 

 Landesbauordnung (LBauO) in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543) 

 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) in der Fassung vom 16.10.2015 (GVBI. S. 283), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

 Landestraßengesetz (LStrG) in der Fassung vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543) 

 Landeswassergesetz (LWG) in der Fassung vom 30.07.2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 08.04.2022 (GVBl. S. 118) 

 Denkmalschutzgesetz (DSchG) in der Fassung vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543) 

 Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21) 

Verfahrensschritte zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes: 

 Aufstellungsbeschluss 

 Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange sowie sonstiger Behörden 

(§§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB) 

 Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) 

 Bekanntmachung / Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB) 

Gemäß § 13 Abs. 1 BauGB ist im vereinfachten Verfahren keine Umweltprüfung durchzuführen und 

kein Umweltbericht zu erstellen. Ein separates Fachgutachten zur Eingriffsregelung nach § 1a in 

Verbindung mit § 21 BNatSchG muss gemäß § 13a BauGB nicht durchgeführt werden. Auch von der 

zusammenfassenden Erklärung nach § 10a BauGB abgesehen. 
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1 Anlass und Ziel der Änderungsplanung 

Der Bebauungsplan „In der mittleren Hartwiesengewanne“ wurde am 01.12.2009 als Satzung be-

schlossen. Eine erste Änderung wurde im Jahr 2016 durchgeführt. Die nun anstehende 2. Änderung 

wird erforderlich, da auf der Grünfläche zwischen Weinstraße Süd und dem Parkplatz des Wasgau-

Marktes die Unterbringung eines Service-Pavillons der Sparkasse geplant ist. Vorgesehen ist ein 

eingeschossiges Flachdachgebäude in Modulbauweise. Im Gebäude ist ein Servicebereich mit Be-

ratungsangebot sowie die erforderlichen Nebenräume vorgesehen, ergänzt wird das Angebot 

durch einen Geldautomaten mit eigenem Zugang.   

Die bisherige Filiale in der Markstraße wird aufgegeben und kann einer anderen Nutzung zugeführt 

werden. Der Standort am Wasgau-Markt ist sowohl für Kunden aus Maikammer als auch für Kunden 

aus Kirrweiler und St. Martin attraktiv und gut zu erreichen. Ein weiterer Vorteil bietet sich durch 

das Parkplatzangebot des Einkaufsmarktes. Im Rahmen des Bebauungsplanes „In der mittleren 

Hartwiesengewanne“ war bereits im Bereich der 2. Änderung ein kleines Mischgebiet ausgewiesen. 

Die nun anstehende 2. Änderung liegt vollständig innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes. 

2 Derzeitiges Planungsrecht 

2.1 Bebauungsplan „In der mittleren Hartwiesengewanne“ 

Anlass der Planaufstellung war die Errichtung eines Lebensmittelmarktes am südlichen Ortsrand 

der Gemeinde Maikammer. Neben der Ausweisung eines Sondergebietes wurde auch ein kleines 

Mischgebiet für die Vermarktung regionaler Produkte ausgewiesen. 

Bild 1: Rechtskräftiger Bebauungsplan „In der mittleren Hartwiesengewanne“, freier Maßstab 
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2.2 Bebauungsplan „In der mittleren Hartwiesengewanne, 1. Änderung“ 

Die 1. Änderung aus dem Jahr 2016 betraf neben der Vergrößerung der Nettoverkaufsfläche des 

Lebensmittelmarktes von 1.490 m2 auf 1.665 m2, auch die Herausnahme des kleinen Mischgebietes 

im westlichen Teilbereich. 

Bild 2: Rechtskräftiger Bebauungsplan „In der mittleren Hartwiesengewanne, 1. Änderung“, freier Maßstab 

3 Bebauungsplanverfahren 

Der Bebauungsplan „In der mittleren Hartwiesengewanne“, 2. Änderung wird auf Grundlage des § 

13 BauGB im vereinfachten Verfahren aufgestellt. Dies ist möglich, da 

 der Bebauungsplan der Innenentwicklung dient, 

 die Größe der bebaubaren Grundfläche weniger als 20.000 m2 beträgt, 

 die zukünftigen Vorhaben keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 

erkennen lassen. 

 keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und der Schutzgüter der 

Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes bestehen. 

Das vereinfachte Verfahren umfasst folgende Verfahrensschritte: 

 Aufstellungsbeschluss und öffentliche Bekanntmachung 

 Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

 Satzungsbeschluss. 

Änderungsbereich
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4 Lage und Größe des Änderungsbereichs 

Der Änderungsbereich umfasst einen Teilbereich des Flurstücks Nr. 9047/1 in der Größenordnung 

von ca. 550 m².  

Bild 3: Katasterauszug mit Eintrag des Änderungsbereichs der 2. Änderung, freier Maßstab 

5 Übergeordnete Planungen 

5.1 Flächennutzungsplan 

Im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Maikammer ist der Änderungsbereich als ge-

mischte Baufläche ausgewiesen. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung anzupas-

sen. 

Bild 4: Ausschnitt des Flächennutzungsplan von Mai 2014 der VG Maikammer, freier Maßstab 

Änderungsbereich

Änderungsbereich
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6 Bestand 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Maikammer, westlich des Wasgau-Mark-

tes. Südlich verläuft die K 32 von welcher der Wasgau-Markt verkehrlich angebunden ist. Fußläufig 

wird die Fläche des Marktes über die Weinstraße Süd, sowie über den nördlich verlaufenden Fuß-

weg erschlossen. 

Die Vorhabenfläche wird derzeit als Grünfläche und Stellplatzfläche genutzt. Die im Bebauungsplan 

im Bereich der 2. Änderung festgesetzten Bäume wurden bisher nicht gepflanzt. 

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befindet sich das Kulturdenkmal „Weinstraße Süd 62“. Das 

Kulturdenkmal unterliegt neben dem Erhaltungsschutz auch dem Umgebungsschutz gem. § 4 Abs. 

1 Satz 4 DSchG. 

Bild 5: Luftbild, freier Maßstab 

7 Gutachten 

Im Rahmen des Bebauungsplanes „In der mittleren Hartwiesengewanne“ wurde ein schalltechni-

sches Immissionsgutachten (Büro Wille Mannheim, September 2008) erstellt. Das Gutachten kam 

in Bezug auf das ehemalige Mischgebiet (Bereich der 2. Änderung) zu nachfolgendem Ergebnis: 

„Zur Beurteilung der Zulässigkeit von Bauvorhaben in dem als Mischgebiet ausgewiesenen südwest-

lichen Bereich des Plangebietes und ggf. Festlegung von Schallschutzmaßnahmen gegen Außenlärm 

ist der Verkehrslärm der bestehenden L 512 und der geplanten K 32 zu berechnen und an den maß-

geblichen Immissionsorten zu bewerten. 

Am nordwestlicher Bereich des MI-Gebietes werden sowohl im Tag- als auch im Nachtzeitraum die 

schalltechnischen Orientierungswerte (SOW) unterschritten. 

An dem weiter südlich liegenden Immissionsort werden die SOW im Tagzeitraum geringfügig und 

im Nachtzeitraum deutlich überschritten. Die geltenden Immissionsgrenzwerte der 16. BlmSchV 

werden jedoch auch an diesem Immissionsort im Tag- und Nachtzeitraum unterschritten, so dass 

ein Anspruch auf aktive Lärmschutzmaßnahmen nicht besteht. 

Änderungsbereich
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Die Süd- und Westfassade des Gebäudes wurden dem Lärmpegelbereich III zugeordnet. Es ist bei 

Anordnung schutzbedürftiger Räume an dieser Fassade der Schallschutz gegen Außenlärm, hier Ver-

kehrslärm und Gewerbelärm, nach DIN 4109 nachzuweisen.“ 

7.1.1 Verkehrslärm K 32/L 512 

Das Plangebiet grenzt im Westen an die L 512 (Weinstraße) und im Süden an die K 32 an. Lärmim-

missionen können daher im Plangebiet zulässige Arbeitsplätze betreffen. Zur Berechnung der Mit-

telungspegel wurde die Verkehrsstärkenkarte der Bundes- und Landesstraßen aus dem Jahr 2015 

herangezogen. Die Zählstelle an der K 32 südlich von Maikammer weist eine DTV von 5.263 Fahr-

zeugen inklusive 1% LKW-Anteil aus. Eine Hochrechnung auf das Jahr 2025 ergibt eine tägliche Ver-

kehrsmenge (DTV) von ca. 5.789 Fahrzeugen (ca. 1 %/Jahr). Aus diesem Grund erfolgte eine über-

schlägige Ermittlung des Mittelungspegels unter Anwendung des db-Rechners des Ministeriums für 

Verkehr und Infrastruktur. 

Als Rechtsgrundlage für Verkehrslärm fungiert die DIN 18005 mit Lärmrichtwerten sowie die 16. 

BImSchV mit Lärmgrenzwerten, die zwingend einzuhalten sind. Zur Vermeidung von Überschrei-

tungen besteht bei Verkehrslärm die Möglichkeit von aktiven oder passiven Schallschutzmaßnah-

men. Für die Berechnung des Mittelungspegels der K 32/ Kreuzungsbereich L 512 wurden folgende 

Parameter angenommen: 

 DTV: ca. 5.789 Fahrzeuge 

 Straßengattung: Landesstraße 

 Höchstgeschwindigkeit: 50 km/h  

 Straßenoberfläche: Asphalt 

 Steigung/Gefälle: 2 % 

 Abstand Immissionsort zur Straßenmitte: 25 m 

 Höhe des Immissionsortes: 2.50 m 

Die Berechnung (MI-Gebiet) ergibt folgendes Ergebnis: 

Orientierungs-
wert 

DIN 18005 

Grenzwert
16. BImSchV 

Ermittlung gem.
dB-Rechner 

Ergebnis
(vgl. Grenzwert)

Mittelungspegel
tags 

60 dB(A) 64 dB(A) 62,7 dB(A) - 1,7 dB(A)

Mittelungspegel 
nachts 

50 dB(A) 54 dB(A) 51,7 dB(A) - 2,3 dB(A)

Damit werden die Orientierungswerte der DIN 18005 im Tagzeitraum um 2,7 dB(A) und im Nacht-

zeitraum um 1,7 dB(A) überschritten. Die Lärmgrenzwerte der 16. BImSchV werden im Tagzeitraum 

um 1,7 dB(A) und im Nachtzeitraum um 2,3 dB(A) unterschritten. Die Süd- und Westfassade des 

Pavillons wurden daher dem Lärmpegelbereich III zugeordnet. Es ist bei Anordnung schutzbedürf-

tiger Räume an diesen Fassaden der Schallschutz gegen Außenlärm, hier Verkehrslärm nach DIN 

4109 nachzuweisen.  
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8 Schutzvorschriften und Restriktionen 

8.1 Schutzgebiete 

Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, sowie Naturdenkmale befin-

den sich weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden sie durch die Planung außerhalb des 

Geltungsbereiches tangiert. 

8.2 Biotope 

Geschützte Biotope nach § 30 BNatSchG befinden sich weder innerhalb noch angrenzend an den 

Geltungsbereich. 

8.3 Gewässer- und Hochwasserschutz 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes Zone III „Rans I“. (WSG 

Kirrweiler, Rans I – öffentliche Wasserversorgung – 404200344.) 

Sonstige Restriktionsflächen bezüglich des Gewässer- und des Hochwasserschutzes verlaufen nicht 

durch das Gebiet. 

8.4 Denkmalschutz 

In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befindet sich das Kulturdenkmal „Weinstraße Süd 62“. Es 

wird darauf hingewiesen, dass das Kulturdenkmal neben dem Erhaltungsschutz auch dem Umge-

bungsschutz gem. § 4 Abs. 1 Satz 4 DSchG unterliegt. 

Auf die Meldepflicht gemäß § 20 Denkmalschutzgesetz wird hingewiesen. 

8.5 Wald 

Waldschutzgebiete befinden sich weder innerhalb des Geltungsbereiches noch werden sie durch 

die Planung außerhalb des Geltungsbereiches tangiert. 

8.6 Altlasten 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Altlasten oder Altlastverdachtsflächen bekannt. 

9 Beschreibung der Umweltauswirkungen 

Der Bebauungsplan soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftli-

chen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung künftiger Generationen mit-

einander in Einklang bringen und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bo-

dennutzung gewährleisten. 

Eine menschenwürdige Umwelt soll gesichert werden, die natürlichen Lebensgrundlagen sind zu 

schützen und zu entwickeln, auch in Verantwortung für den Klimaschutz. Die städtebauliche Gestalt 

des Orts- und Landschaftsbild ist baukulturell zu erhalten und zu entwickeln (§ 1 Abs. 5 BauGB). 

Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, gelten gemäß § 1a 

(3) Satz 6 BauGB als bereits vor der Planung erfolgt. Im Rahmen der Abwägung nach § 1 (7) BauGB 
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sind jedoch negative umweltbezogene Auswirkungen insgesamt gemäß § 1 (6) Nr. 7 BauGB zu ver-

meiden (Vermeidungsgebot). Daher werden nachfolgend die wichtigsten Umweltauswirkungen, 

die sich aufgrund der Planung ergeben könnten geprüft und im Bebauungsplanverfahren berück-

sichtigt. 

9.1 Schutzgut Fläche 

Mit Novellierung des BauGB im Mai 2017 wurde das Schutzgut „Fläche“ neu in die Liste der Schutz-

güter der Umweltprüfung aufgenommen.  Im Vordergrund steht hier der flächensparende Umgang 

mit Grund und Boden wie bereits in der Bodenschutzklausel des § 1a Abs. 2 BauGB vorgesehen. 

Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Fläche stehen in enger Verquickung mit anderen Schutz-

gütern, insbesondere dem Schutzgut Boden, und werden in den jeweiligen Kapiteln behandelt. 

Die Fläche des Änderungsbereichs beträgt ca. 550 m². Davon sind derzeit ca. 200 m2 als Stellplätze 

und ca. 350 m2 als private Grünfläche ausgewiesen. Innerhalb der privaten Grünfläche soll der ge-

plante Service-Pavillon untergebracht werden. 

Nutzung Bestand  Planung

Private Grünfläche ca. 350 m² 250 m2

Private Stellplätze ca. 200 m² ca. 200 m2

Geplanter Service-Pavillon mit Zuwe-

gungen 

ca. 100 m2

Gesamtfläche ca. 550 m2 ca. 550 m2

Durch die Änderung ergibt sich eine Neuversiegelung von ca. 100 m2. Der Eingriff kann als gering 

bezeichnet werden. 

9.2 Schutzgut Mensch 

Im Schutzgut Mensch sind die Daseinsansprüche des Menschen hinsichtlich des Wohnens und der 

Erholung verankert. Der Mensch und dessen Umfeld sind grundsätzlich von störenden Umweltein-

flüssen zu verschonen. 

Für den Menschen als Schutzgut sind im Zusammenhang mit der geplanten Änderung keine nega-

tiven Auswirkungen auf das Umfeld (Luftschadstoffe, visuelle Beeinträchtigungen, Erholungsfunk-

tion) zu erwarten.  

Durch die Errichtung des Service-Pavillons bleibt für die Bevölkerung das bisherige Beratungsange-

bot der Sparkasse erhalten. 
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9.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Auf der Grundlage des Naturschutzgesetzes sind Tiere und Pflanzen als Bestandteile des Naturhaus-

haltes in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Artenvielfalt zu schützen. Ebenso sind ihre 

Lebensräume, sowie sonstige Lebensbedingungen zu schützen, zu pflegen, zu entwickeln und ggf. 

wiederherzustellen. 

Im Plangebiet befinden sich keine Schutzgebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung oder Europäi-

sche Vogelschutzgebiete.  

Für das Plangebiet ist deshalb nicht erkennbar, dass durch die geplante Änderung Eingriffe in die 

Pflanzenwelt und Lebensräume von Tieren mit erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen 

erfolgen würden. Faunistisch wertvolle Flächen sind aufgrund der Lage des Plangebietes Plangebiet 

nicht vorhanden. Der Eingriff in das Schutzgut Tiere und Pflanzen kann daher als gering bezeichnet 

werden. 

9.4 Schutzgut Boden 

Im Gesetz zum Schutz des Bodens (BBodSchG) sind die Ziele und Grundsätze des Bodenschutzes für 

die natürlichen Funktionen formuliert. 

Maßnahmen des Bodenschutzes bestehen zunächst im sparsamen Umgang mit dem, nicht ver-

mehrbaren Schutzgut Boden gemäß § 1a Abs. 2 BauGB. Das heißt, die natürlichen Bodenfunktionen 

sind weitestgehend zu erhalten. 

Durch die Änderung werden ca. 100 m2 Grünfläche neu versiegelt, wodurch die natürlichen Boden-

funktionen in diesem Bereich verloren gehen. Im Rahmen des Bebauungsplanes „In der mittleren 

Hartwiesengewanne“ wurden auch für den Bereich der 2. Änderung (Bereich ehemaliges Mischge-

biet) entsprechende Ausgleichsmaßnahmen formuliert und umgesetzt.  

Der Eingriff in das Schutzgut Boden ist deshalb als gering einzustufen. 

9.5 Schutzgut Wasser 

Die Bewirtschaftung des Wasserhaushaltes ist mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung i.S.v. § 

1 (5) BauGB so zu entwickeln, dass auch nachfolgenden Generationen alle Optionen der Gewäs-

sernutzung offenstehen. Gewässer sind Bestandteil des Naturhaushaltes und Lebensraum für Tiere 

und Pflanzen und gehört zu den Lebensgrundlagen des Menschen. 

Beim Schutzgut Wasser sind die Bereiche Grundwasser und Oberflächenwasser zu unterscheiden. 

Oberflächengewässer sind im Planbereich und dessen Einwirkungsbereich nicht vorhanden. Eine 

Vorbelastung durch möglicherweise vorhandene Quellen des Stoffeintrages (Altlasten) sind nicht 

bekannt. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Trinkwasserschutzgebietes „Rans I“. Diese Zone ist kategorisiert 

als „Zone III“. 

Da das Dachflächenwasser vor Ort zur Versickerung gebracht wird, ergibt sich keine Reduzierung 

der Grundwasserneubildung als Umweltauswirkung. 
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9.6 Schutzgut Luft, Klima 

Das Schutzgut Luft ist die Besonderheit und Lebensgrundlage des Menschen. Durch Luftverunreini-

gungen werden neben der menschlichen Gesundheit aber auch die Schutzgüter wie Pflanzen, Tiere, 

Kultur- und Sachgüter beeinträchtigt. Auf Luftverunreinigungen wie Staub, Ruß, Rauch, Gase, 

Dämpfe und Geruchsstoffe sind wiederum Belastungen des Klimas zurückzuführen.  

Hauptverursacher für Verunreinigungen der Luft sind vor allem Industrie und Gewerbe, Energie- 

und Wärmeversorgung. Die Minimierung bzw. Beschränkung ist das Ziel des Schutzes der Luft. 

Durch den geringen Eingriff wird sich die Klimasituation nicht negativ verändern. 

9.7 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Landschaft stehen das Landschaftsbild und die optischen Ein-

drücke des Betrachters im Vordergrund. 

Erhebliche raumbedeutsame Umweltauswirkungen auf das Landschaftsbild sind verbunden mit Be-

einträchtigungen der Vielfalt, Eigenart oder Schönheit der Landschaft. 

Durch gestalterische Festsetzungen zur Einbindung in die Landschaft und unter Berücksichtigung 

der Umgebungsbebauung werden keine erheblich negativen Auswirkungen auf das Schutzgut Land-

schaft erwartet.  

9.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Westlich des Plangebietes befindet sich das Kulturdenkmal „Weinstraße Süd 62“. Es wird darauf 

hingewiesen, dass das Kulturdenkmal neben dem Erhaltungsschutz auch dem Umgebungsschutz 

gem. § 4 Abs. 1 Satz 4 DSchG unterliegt. 

9.9 Artenschutzrechtliche Vorschriften 

Auch bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung sind die Regelungen über den Artenschutz fach-

lich abzuarbeiten. Dabei ist zu prüfen, ob die ökologische Funktion evtl. betroffener Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten / evtl. betroffener Pflanzenstandorte von in Anhang IV FFH-Richtlinie aufgeführten 

Arten oder von europäischen Vogelarten im räumlichen Zusammenhang auch bei evtl. mit dem 

Vorhaben verbundenen Störungen, Zerstörungen und anderen Betroffenheiten weiterhin erhalten 

bleibt. 

Pflanzenstandorte von Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind auf der betreffenden Fläche 

nicht bekannt und auch nicht zu erwarten. 

Hinsichtlich des Zeitraumes der Baumaßnahmen (Baufeldfreimachung, Rodung von Gehölzen) ist 

zu beachten, dass gemäß § 39 BNatSchG Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere 

Gehölze in der Zeit vom 01. März bis 30. September zum Schutz der Brutvögel nicht entfernt bzw. 

abgeschnitten werden dürfen. 
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9.10 Fazit 

Durch die geplante Änderung werden ca. 100 m2 privater Grünfläche neu versiegelt. Durch die ge-

troffenen Festsetzungen und die bereits im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „In den mittle-

ren Hartwiesengewanne“ umgesetzten Ausgleichsmaßnahmen, sowie die Vorgaben zur Fassaden-

gestaltung, sind die Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter als gering einzustufen. 

Hinsichtlich der Umweltauswirkungen werden sich somit gegenüber der rechtsgültigen Planung 

keine Veränderungen ergeben. Die ursprüngliche Planung vor der 1. Änderung sah bereits auf die-

ser Fläche eine Bebauung vor. Mit der 2. Änderung nähert man sich dieser Planung nun wieder an. 

Es ist davon auszugehen, dass die einzelnen Schutzgüter durch die Änderung nicht negativ beein-

flusst werden.  

10 Änderungen 

10.1 Planzeichnung 

10.1.1 Rechtskräftiger Bebauungsplan (1. Änderung) 

Der rechtskräftige Bebauungsplan „In den mittleren Hartwiesengewanne, 1. Änderung“ wird wie 

folgt geändert: 

 Ausweisung einer überbaubaren Grundstücksfläche zur Umsetzung eines Service-Pavillons. 

 Ausweisung einer neuen Nutzungsschablone „SO Service-Pavillon“. 

 Neuordnung der Stellplätze. 

 Ausweisung zusätzlicher privater Grünflächen. 

 Festsetzung einer Fläche zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen (Lärmpegelbe-

reich III). 
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Bild 6: Rechtskräftiger Bebauungsplan „In der mittleren Hartwiesengewanne, 1. Änderung , freier Maßstab 

10.1.2 Änderungsplanung (2. Änderung) 

Bild 7: Bebauungsplan „In der mittleren Hartwiesengewanne, 2. Änderung , freier Maßstab 

Änderungsbereich
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Bild 8: Grundriss des geplanten Service-Pavillon, freier Maßstab (Quelle: hausgemacht-Architekten, Landau) 

Bild 9: Mögliche Variante zur Fassadengestaltung freier Maßstab (Quelle: Dorfplaner Prof. Ziegler, Kaiserslautern) 

Bild 10: Mögliche Variante zur Fassadengestaltung freier Maßstab (Quelle: Dorfplaner Prof. Ziegler, Kaiserslautern) 
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10.2 Planungsrechtliche Festsetzungen 

Die Planungsrechtlichen Festsetzungen werden überwiegend unverändert in die 2. Änderung über-

nommen. Folgende Ergänzungen sind erforderlich: 

10.2.1 Sondergebiet „Service-Pavillon“ 

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes dient der Schaffung einer planungsrechtlichen Grundlage zur 

Errichtung eines Services-Pavillons der Sparkasse Südpfalz. Die Zweckbestimmung des Sonderge-

bietes wurde daher gemäß § 11 BauNVO als „Service-Pavillon“ festgesetzt. 

Neben den Büro- und Geschäftsräumen sind auch die dazugehörigen erforderlichen Nebenräume 

zulässig, sowie die zur Erschließung notwendigen Zuwegungen.  

Mit dieser Festsetzung soll die zukünftige Nutzung konkret erfasst werden, um die städtebauliche 

Entwicklung unter Berücksichtigung eines kleinen Spielraums innerhalb des Plangebietes zu steu-

ern. 

10.2.2 Flächen für bauliche und sonstige Vorkehrungen 

Durch die Lage des Änderungsbereichs nördlich der K 32 und östlich der L 512 sind die innerhalb 

des Sondergebietes „Service-Pavillon“ geplanten Büroräume vor Lärmimmissionen zu schützen. In-

nerhalb der Baufläche wurde deshalb der Lärmpegelbereich III festgesetzt. 

10.3 Örtliche Bauvorschriften 

Die örtlichen Bauvorschriften werden überwiegend unverändert in die 2. Änderung übernommen. 

Nachfolgende Festsetzungen werden ergänzt: 

10.3.1 Fassaden 

Die Verwendung von grellen Farben (z. B. Neonfarben) für die Außenfassaden ist unzulässig. Alle 

baulichen Anlagen sind (im Hauptfarbton) in gedeckten, im Spektrum der Erdfarben gebrochenen 

Tönen auszuführen. Ausnahmsweise kann für Fassadenbereiche, welche optisch hervorgehoben 

oder zu Werbezwecken farblich gestaltet werden sollen, ein anderes Farbspektrum gewählt wer-

den. Die Verwendung von Holzverschalungen ist zulässig. 

Die Lage des Service-Pavillons am südlichen Ortsrand von Maikammer verlangt eine besonders sen-

sible Einfügung des neuen Gebäudes für die Eingangssituation. In der Frage der Einbindung des 

neuen Pavillons in die umgebende Landschaft einerseits und in die kleinteilige Ortsstruktur ande-

rerseits sind entsprechende Festsetzungen zu treffen die ein harmonisches Einfügen des neuen 

Baukörpers in die Umgebungsbebauung gewährleisten. Dies ist auch mit Blick auf das westlich der 

Weinstraße Süd vorhandene Kulturdenkmal „Weinstraße Süd 62“ besonders wichtig. Deshalb 

kommt auch der Fassadengestaltung eine besondere Bedeutung zu. 

10.3.2 Werbung 

Für den Bereich des Service-Pavillons wurde eine eigene Festsetzung zur Gestaltung der Werbean-

lagen getroffen.  
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„Werbeanlagen dürfen die Gebäudehöhe nicht überschreiten.“ 

Die eingeschränkte Zulässigkeit der Werbeanlagen soll den Charakter des Gebietes, des Straßen-

raumes (Eingangssituation) und des Ortsbildes schützen. Die Werbeanlage soll sich dem Ortsbild 

unterordnen und nicht für gestalterische Unruhe sorgen. 

10.4 Hinweise  

Die Hinweise werden überwiegend unverändert in die 2. Änderung übernommen. 

11 Quellenangaben 

 Online-Kartendienst LANIS (des Landes Rheinland-Pfalz) 

 Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Maikammer 

 Bebauungsplan „In der mittleren Hartwiesengewanne“ und „In der mittleren Hartwiesen-

gewanne“, 1. Änderung 

 Grundriss Service-Pavillon, Büro hausgemacht Architekten, Landau  

 Skizzen zur Fassadengestaltung, Dorfplaner Prof. Ziegler, Kaiserslautern 

 Verkehrsstärkenkarte der Bundes- und Landesstraßen aus dem Jahr 2015 


